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 Veröffentlicht am 07.11.1957

Norm

DSt 1872 §2 F

Rechtssatz

Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes, wenn der Beschuldigte ö5entlich einem Kollegen den Vorwurf

der falschen Zeugenaussage macht; auch bei subjektiver Überzeugung von der Richtigkeit dieser Behauptung darf ein

Anwalt einen solchen Vorwurf nur bei Vorliegen wirklich ausreichender Gründe erheben.
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